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Nothelferkurs fiir die Autofahrpriifung obligatorisch!

Am 1. Mirz 1977 ist Art. 19 der Verord-
nung iiber die Zulassung von Personen
und Fahrzeugen zum Strassenverkehr in
Kraft getreten. Auf diesen Zeitpunkt hat
das Eidgenossische Justiz- und Polizeide-
partement den fiir den Strassenverkehr
zustindigen Direktionen und Kantonen
sowie den interessierten Verbinden die
Ausfiihrungsbestimmungen zugestellt.

Das Nothilfe-Obligatorium fiir Fiihreraus-
weisbewerber ist fiinf Jahre nach der Ein-
gabe durch das Schweizerische Rote
Kreuz an das Eidgendssische Justiz- und
Polizeidepartement in Kraft gesetzt wor-
den. Die Arbeitsgruppe, die im Jahre
1972 die Unterlagen fiir die obligatorische
Ausbildung der Fithrerausweisbewerber in
den lebensrettenden Sofortmassnahmen
erarbeitete, stand unter dem Vorsitz von
Dr.J. L. Saner, Ziirich.

Die Schweizerische Arztekommission fiir
Notfallhilfe und Rettungswesen (SAzK)
des Schweizerischen Roten Kreuzes arbei-
tete die Kriterien aus, aufgrund deren ent-
schieden werden konnte, welche Stellen
und Organisationen mit der Ausbildung
betraut werden konnen und wer vom Ob-
ligatorium befreit ist (zum Beispiel medi-
zinische Berufe und Hilfsberufe sowie
Sanitdtspersonal von Armee und Zivil-
schutz).

Was soll das Nothilfe-Obligatorium
bringen?

Mancher wird sich sagen, dass die Berufs-
helfer in den Krankenwagen und Ret-
tungshelikoptern rasch an eine Unfall-
stelle gelangen, die Betreuung der Ver-
letzten tbernehmen und diese sofort in
Spitdler und hochspezialisierte Kliniken
zur Weiterbehandlung bringen.

Weshalb also noch eine Hilfe durch den
Laien?

Bei jedem Unfall hdangt viel von der richti-
gen Alarmierung der Rettungsdienste und
von der Sicherung der Unfallstelle ab.
Wichtig ist auch, weitere drohende Gefah-
ren zu erkennen und abzuwenden (zum
Beispiel Einsturzgefahr, ausgelaufenes
Benzin usw.). Der Verletzte ist aus der
Getfahrenzone zu bringen. Dann heisst es
Leben erhalten, dafiir zu sorgen, dass
Atmung, Kreislauf und Zentralnervensy-
stem in Funktion bleiben.

Dies geschieht durch

— richtige Lagerung des Verletzten
— Beatmung

— Blutstillung

— Schockbekampfung

Die Zeitspanne zwischen dem Unfall und
dem Eintreffen von Berufshelfern, so kurz
sie auch sein mag, ist psychologisch und in
vielen Fillen auch medizinisch von grosser
Bedeutung. In diesen Momenten ist die
Qualitdat der Hilfe und die Einsatzbereit-
schaft der Beteiligten oder Umstehenden
wichtig.

Welchen Erfolg das Ausbildungsobligato-
rium haben und wie es sich auf die Unfall-
statistik auswirken wird, kann nicht in
Prozenten oder absoluten Zahlen ausge-
driickt werden. Sicher ist jedoch, dass eine
Chance besteht, dass die Zahl der Unfall-
opfer sinkt, dass weniger Verletzte mit
bleibenden Nachteilen zu rechnen haben
und dass Verunfallte von Anfang an bes-
ser betreut werden. Indessen kann der Er-
folg oder Misserfolg einer von einem
Laien durchgefithrten Massnahme medizi-
nisch nicht exakt erfasst werden.
Interessante Informationen sind in einer
veroffentlichten Dissertation der Anidsthe-
sieabteilung der Universitdtskliniken des
Kantonsspitals Ziirich, aus dem Jahre
1962, zu finden. Bei 400 verstorbenen
Verkehrsopfern wiesen 8 % keine primér
todlichen Verletzungen auf und wiren bei
geeigneter und rasch einsetzender Hilfe

nach menschlichem Ermessen zu retten
gewesen. Dies bedeutet, dass bei der heu-
tigen Zahl der Verkehrsopfer pro Jahr un-
gefihr 100-120 Menschen am Leben er-
halten werden konnten.
Eine weitere positive Auswirkung des
Nothilfe-Obligatoriums ist, dass der Kreis
der Hilfekundigen fiir Unfille des Alltags
standig zunimmt.
Was den Aufwand anbelangt, kann gesagt
werden, dass das Obligatorium Bund und
Kantone nicht belastet. Der Offentlichkeit
erwachsen keine direkten Kosten, und sie
hat sich gegeniiber den die Ausbildung
durchfithrenden Organisationen zu keinen
zusitzlichen Subventionen verpflichtet.
Die Ausbildung wird vom Fahrschiiler be-
zahlt. Die Kosten betragen durchschnitt-
lich Fr. 50.—, ein Betrag, der im Vergleich
zu den Gesamtkosten der Autofahrausbil-
dung kaum ins Gewicht fillt. Offentliche
Kurse fithren vor allem die Schweizerische
Lebensrettungs-Gesellschaft, der Schwei-
zerische Militar-Sanitdtsverein und der
Schweizerische Samariterbund durch.
Die Kurstitigkeit wird sich im Vergleich
zu den Vorjahren verdoppeln, man rech-
net fiur das Jahr 1977 mit 100 000—
200 000 Teilnehmern an Nothelferkursen.
Nach Meldungen der Organisationen wur-
den in den ersten drei Monaten dieses
Jahres gesamthaft bereits ungefahr 45 000
Nothelfer ausgebildet.

Therese Isenschmid, Sekretariat SAzK

21



	Nothelferkurs für die Autofahrprüfung obligatorisch!

